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Petition Nr. 8-V/00046-Kostenlose Fahrten für Freiwilligendienstleistende

Sehr geehrter Herr Mitzlaff,

zur oben genanntenPetition wurde Ihnen mit Schreiben vom 29.November 2022 eine Zwi-

scheninformation übersandt.

Zwischenzeitlich liegt ein ergänzender Bericht der Landesregierung vor. Diesen möchten wir Ih-

nen nachfolgend zur Kenntnis geben.

ImZuge der Einführung des beschlossenen Deutschland-Tickets, was voraussichtlich

ab Frühjahr nächsten Jahres zum monatlichen Preis von 49Euro füralle Fahrten im

OPNV innerhalb Deutschlands angeboten werdensoll, wird in Sachsen-Anhalt das An-

gebot,Azubi-Ticket (für50 Euro mtl. alle Fahrten im ÖPNV von Sachsen-Anhalt für

Auszubildende)" eingestelltwerden.

Dies folgt daraus, dass das Deutschlandticket für nahezu dieselben Kosten mehr Leis-

tungen als das Azubi-Ticket anbieten wird.

Da das Deutschland-Ticket generell für alle Bürger und Bürgerinnen nutzbar ist, wer-

den sowohldie Auszubildenden als auch die
Freiwiligendienstleistenden

von diesem

günstigen Ticket profitieren
können.

Ob es zu dem Ticketpreis von 49 Euro noch spezielle Vergünstigungen fürbestimmte

Sozialgruppen geben wird,steht momentan noch nichtfest."

Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten (Art. 13, 14 DSGVO) in der Landtagsverwaltung und lhrer diesbezüglichen Rechte erhalten Sie bei

Ihrer Bearbeiterin / threm Bearbeiter oder im Internet unter https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/datenschutz/.
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Soweit die ergänzende Stellungnahme der Landesregierung.

Es steht Ihnen frei, sich zu dieser Stellungnahme schriftlich zu äußern.

Grundsätzlich ist jedoch vorgesehen, dass sich der Petitionsausschuss in einer seiner nächsten

Sitzungen mit lhrer Petition befassen wird. Über das Ergebnis der Beratung erhalten Sie im An-

schluss an die Sitzung eine Mitteilung.

Mit freundlichen Grüßen

htmennM.Hohmann
Ausschussvorsitz


